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Einführung 

L 

Der Schutz der Privatsphäre vor dem Staat ist ein uraltes Phänomen, 
das sich seit dem römischen Recht durch die Geschichte verfolgen läßt1 

und auch in unserer Rechtsordnung mi t Einzelaspekten schon lange ver-
ankert ist. Gleichwohl war vor 25 Jahren das Verhältnis von Privat-
sphäre und Grundrechten in der Bundesrepublik Deutschland kein 
Thema von öffentlichem Interesse oder auch nur einer wissenschaft-
lichen Diskussion2. Allenfalls wenn die öffentliche  Gewalt über Ver-
mögen, Umsatz und Einkommen Auskünfte verlangte, wurde die Frage 
aufgeworfen,  ob solche Auskünfte, wenn sie schon nicht vom Steuer-
geheimnis erfaßt werden, wenigstens durch ein Recht an der Persön-
lichkeitssphäre aus Ar t . 1 und Ar t . 23 verboten seien. Aber von den Ge-
richten wurde ein Zusammenhang mi t der in Ar t . 1 Abs. 1 garantierten 
Unantastbarkeit der Menschenwürde und dem Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit des Art . 2 Abs. 1 als fast abwegige Erwägung ver-
worfen. Die Angabe steuerlich relevanter Tatsachen hindere niemanden 
daran, zu denken und zu handeln, wie es seiner Überzeugung ent-
spreche4. 

Inzwischen hat sich das Problembewußtsein eingestellt5, wie sich ins-
besondere in der Datenschutzdiskussion, aber auch in dem einstimmigen 
Beschluß des Rechtsausschusses des Bundestages gegen die Einführung 
eines Personenkennzeichens6 gezeigt hat. Der Bürger und in noch grö-

1 s. dazu Habermas,  Strukturwandel, S. 60 ff.,  184 ff.;  Kimminich,  D ie Ver-
wa l tung 1971, 206 (219 ff.);  O. Mallmann,  Zielfunktionen, S. 16 ff.  sowie allge-
meiner Westin, Privacy, S. 22 ff. 

2 Ledigl ich i m Zivi l recht gab es erste Ansätze, w ie z. B. die 1953 erschie-
nene Schrift  Hubmanns  über „Das Persönlichkeitsrecht". 

8 Ar t . ohne Angabe des Gesetzes beziehen sich auf das GG. 
4 So OLG Kö ln NJW 1953, 1846 f. s. dazu aud i die krit ischen Bemerkungen 

von Redeker,  DÖV 1954, 109 ff. 
5 Gewissermaßen ein Vorläufer  ist das obiter d ictum des BVerwG in der 

Notauf  nähme-Entscheidung  gegen die „schrankenlose Durchleuchtung", 
BVerwG NJW 1956, 393. 

β s. Prot, des Rechtsausschusses, 7. WP, 97. Sitzg. v. 5. 5.1976, S. 74. s. auch 
Kirchberg,  ZRP 1977, 137 ff.  und Hege,  ZRP 1978, 177. Zu den Befürchtungen, 
daß das Personenkennzeichnen durch die Hin ter tür über den fälschungssiche-
ren Personalausweis eingeführt  werden könnte vgl. „Spiegel" Nr. 42 vom 
15. 10. 1979, S. 60 ff.  und die Erk lärung von Innenminister Baum dazu i n 
„Spiegel" Nr. 44 vom 29. 10. 1979, S. 10. 
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ßerem Maße die öffentliche  Meinung sind spätestens seit der Einführung 
der automatischen Datenverarbeiten in der öffentlichen  Verwaltung 
sensibel geworden gegenüber Informationserhebungen des Staates, so-
weit sie das Privatleben zum Gegenstand haben. 

Der Staat wiederum sieht sich in immer größerem Maße vor die Not-
wendigkeit gestellt, „auf die Arbeits- und Güterordnung (Einfluß zu 
nehmen) zum Zwecke des Ausgleiches widerstreitender Interessen so-
zialer Gruppen und insbesondere zur Inschutznahme der wirtschaftlich 
Schwachen"7, da die Selbstregulationsmechanismen der Gesellschaft die 
„soziale Gerechtigkeit" nicht immer in ausreichendem Maße gewähr-
leisten8. Um seinen wachsenden sozialen Aufgaben gerecht zu werden, 
muß der Staat seine knappen Ressourcen durch Planung  möglichst ef-
fektiv einsetzen9. Planung aber verlangt die Prognose des zukünftigen 
Verhaltens der Bürger bzw. ihrer persönlichen und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Dazu braucht der Staat in stetig wachsendem Maße 
Informationen über den Privatbereich des einzelnen10. Bei der Infor-
mationsbeschaffung  schießen die Behörden oft über das Ziel hinaus. So 
verlangte der privatrechtlich organisierte Verbund der öffentlichen  Ver-
kehrsmittel im Frankfurter  Raum 1973/74 für den Erwerb einer Mo-
nats« oder Wochenkarte die Beantwortung von 98 (!) Fragen zur per-
sönlichen Lebenssituation11. So sah der inzwischen zurückgezogene Re-
ferentenentwurf  für ein Bundesmeldegesetz vom 6.12.1977 neben wei-
teren landesrechtlichen Ermächtigungen in einer Anlage vor, daß die 
Meldebehörden annähernd 200 Fragen an den Bürger stellen und die 
Antworten in einer Datenverarbeitungsanlage speichern und verarbei-
ten sollten12. 

Aber nicht nur bei der Planung im stetig wachsenden Bereich der 
Daseinsvorsorge tendiert die öffentliche  Gewalt zu immer umfangrei-
cherer Aufl istung des Verhaltens und der Bedürfnisse des Bürgers. 
Auch das Bemühen um die Sicherheit des Bürgers hat insbesondere bei 
der Bekämpfung der terroristischen Gewaltkriminalität, der Extremi-
sten und bei der Tätigkeit der Geheimdienste zu einer Fülle von Maß-

7 Bachof,  VVDStRL 12 (1954), 37 (40). I m Erg. ähnlich Habermas,  S t ruk tur -
wandel, S.178 ff. 

8 Das ist allerdings kein Problem, das erst i n den letzten Jahren oder 
Jahrzehnten aufgetaucht ist. S. dazu die Beispiele für sozialpolitische Steue-
rungsmechanismen i m Deutschen Reich gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei 
Bachof,  VVDStRL 30 (1972), 193 (208 ff.). 

9 Zu den Grenzen s. Bachof,  VVDStRL 12 (1954), 37 (46 f.). 
1 0 s. auch Simitis,  DVR 2 (1973), 138 (149); Benda , Gefährdungen der Men-

schenwürde, 1975, S. 21 sowie Habermas,  Strukturwandel, S. 188. 
1 1 Vgl. Dr i t ter Tätigkeitsbericht des Hess. Datenschutzbeauftragten, Hess. 

LT-Drs. 7/5146, S. 10. 
1 2 s. dazu „Spiegel" Nr. 7 vom 13. 2.1978, S. 32 f. sowie Hege,  ZRP 1978, 177 

(179). Der Datenkatalog ist abgedruckt bei Mertens,  DSWR 1979, 24 (26 f.). 
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nahmen geführt,  die die Privatsphäre des Bürgers empfindlich beein-
trächtigen können. Zu denken ist an systematische  Überwachungs-  und 
Kontrollmaßnahmen  wie etwa die „Beobachtende Fahndung" des Bun-
deskriminalamtes, bei der das Leben von Bürgern, die in den Verdacht 
geraten, Terrorist, Unterstützer oder Sympathisant zu sein, bis in die 
kleinsten Regungen praktisch lückenlos ausgeforscht und zu Fahndungs-
zwecken im Computer eingespeichert wird 1 3 . Zu nennen sind in diesem 
Zusammenhang auch die ζ. T. illegalen Methoden, die Wohnung durch 
Abhör- und Fernsichtgeräte „durchsichtig" zu machen14 oder durch ex-
tensive Handhabung des § 3 des Gesetzes zu Ar t . 10 GG dem BND um-
fangreiche Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich eines großen Teiles der 
Korrespondenz sowie des Fernmeldeverkehrs nach und aus bestimm-
ten ausländischen Staaten zu eröffnen 15. 

I I . 

Angesichts dieser Gefährdungen der Privatsphäre durch die öffent-
liche Gewalt erscheint es erforderlich,  die verfassungsrechtlichen  Gren-
zen herauszuarbeiten, die die öffentliche  Gewalt, der Staat, einzuhalten 
hat, wenn das Privatleben des einzelnen „verzettelt" werden soll. Es 
liegt auf der Hand, daß die Bemühungen sich hier auf die Grundrechte 
konzentrieren müssen und können und daß es dabei nur um ihre klas-
sisch-liberale Dimension als Abwehrrechte  gegenüber  dem Staat  gehen 
kann16. Nicht zu thematisieren ist also, ob und wieweit der Staat die 
Privatsphäre vor den Angriffen  Drit ter durch das Zivilrecht oder das 
Strafrecht 17 zu schützen hat oder ob und inwieweit schon durch eine 
eventuelle Dr i t twi rkung der Grundrechte 18 ein solcher Schutz besteht. 

Gegenüber dem Zivilrecht hat das öffentliche  Recht ein Nachholbe-
dürfnis.  Dort hat die Diskussion um ein „Allgemeines  Persönlichkeits-

1 8 Kr i t isch hinsichtl ich der fehlenden gesetzlichen Ermächtigung Bull,  NJW 
1979, 1177 (1182), zur Zusammenarbeit m i t den Nachrichtendiensten s. auch 
Bull,  DÖV 1979, 689 (694 ff.)  sowie Riegel,  NJW 1979, 952 ff. 

1 4 So i m Falle des Atomwissenschaftlers Dr. T., der i m Früh jahr 1977 be-
kannt wurde. S. dazu die Dokumentat ion von Seifert,  K J 1977, 118 ff.  und zu 
einigen rechtlichen Aspekten de Lazzer  /  Rohlf,  JZ 1977, 207 ff. 

1 5 s. „Stern" Nr. 47 v. 16.11.1978, S. 72 ff.  sowie „Spiegel" Nr. 47 v. 20.11. 
1978, S. 24 f. 

1 6 So r icht ig Podlech,  DVR 5 (1976), 23 (27 f.); a. A. Brinckmann,  ÖVD 1975, 
239 (240). 

1 7 s. §§ 201 ff.  StGB und vor al lem Arzt,  Der strafrechtliche  Schutz der I n -
timsphäre, 1970. 

1 8 Vgl. als Vertreter der Dr i t twirkungslehre etwa Nipperdey  i n GR'e I I , 
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